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Werbevorschriften für den ärzt-

lichen Bereich. Sie stellen die 

Rechnungen und führen die an-

fallende Umsatz- und Gewerbe-

steuer an das Finanzamt ab. 

Infosystem sollte primär frei 

von Fremdwerbung sein

Um ein Informationssystem 

für diese Netzaktivitäten nutzen 

zu können, sollte das installierte 

System primär frei von Fremd-

werbung sein – sollte also nicht 

bereits Werbebotschaften ent-

halten, für die sich der Anbieter 

bezahlen lässt. Ferner muss die 

Praxissoftware einige Vorausset-

zungen erfüllen, damit Informa-

tionen unkompliziert, flexibel 

und schnell eingestellt werden 

können. 

Und zuguterletzt muss das 

Infosystem noch ausreichend 

„Sendeplatz“ frei lassen, auf dem 

sich die Praxis, die es betreibt, 

selbst mit ihrem Leistungsspekt-

rum darstellen kann. All diese 

Voraussetzungen erfüllt das Pa-

tienteninformationssystem von 

La-well®. 
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hinaus gehende Information ist 

in unserer „Informationsgesell-

schaft“ mittlerweile ein teuer be-

zahltes Gut. 

Moderne Ärztenetze, deren 

Arztpraxen mit einem multime-

dialen Patienteninformations

system in den Wartezimmern 

ausgestattet sind, haben dieses 

Geschäftspotenzial für sich er-

kannt. Sie nutzen die Infosys-

teme zur kostenpflichtigen 

Darstellung Ihrer regionalen Ko-

operationspartner und schicken 

über den Internetkanal diese In-

formationen auf die Bildschirme 

der angeschlossenen Praxen. 

Wöchentliche Meldung über 

freie Betten im Pflegeheim

So ist etwa die wöchentliche 

Meldung freier Betten in den 

umliegenden Pflegeheimen eine 

geldwerte Meldung im Infokanal, 

verursacht doch jeder unnötige 

Leerstand dort Kostenausfälle 

von mehreren tausend Euro im 

Monat. Dem wartenden Ange-

hörigen eines Pflegebedürftigen 

wird zudem langes Suchen nach 

freien Pflegekapazitäten erspart. 

Organisiert wird diese Art der 

Information über die netzeige-

nen Managementgesellschaften. 

Neben der redaktionellen Bear-

beitung interessanter Projekte 

achten sie auf die Einhaltung der 

Allerdings kosten der Betrieb 

und der Unterhalt solcher Struk-

turen Geld, das durch geschäft-

liche Aktivitäten verdient werden 

muss. Andernfalls muss das Netz 

die Kosten durch Nachschüsse 

in die GmbH oder Erhöhung der 

Mitgliedsbeiträge der Genossen-

schaften decken.

Ist das Wartezimmer ein Wer-

beplatz für andere Anbieter?

Ein Baustein im Geschäfts-

konzept von Ärztenetzen oder 

ihren Managementgesellschaften 

kann an dieser Stelle die gemein-

same Nutzung von Patientenin-

formationssystemen in den War-

tezimmern der angeschlossenen 

Praxen sein. 

Bislang informieren Ärzte 

ihre Patienten ganz selbstver-

ständlich über die Lage bestimm-

ter Apotheken, über Leistungen 

naher Krankenhäuser, über freie 

Betten und Angebote in umlie-

genden Pflegeheimen und Reha-

Kliniken, über die Leistungen 

örtlicher Sanitätshäuser oder 

über bestimmte Krankenkassen. 

Deren Broschüren und Flyer lie-

gen in den meisten Praxen aus, 

das Wartezimmer fungiert als 

kostenloser Werbeplatz. 

Natürlich soll weiter medi-

zinisch Notwendiges kommu-

niziert werden, doch darüber 

Die Reform des Gesundheits

wesens geht mit einer Regiona-

lisierung der Gesundheitsversor-

gung einher. Selektivverträge zur 

Behandlung bestimmter Krank-

heitsbilder, Integrierte Versor-

gung, Zusammenschlüsse von 

Ärzten zu Großpraxen und Me-

dizinischen Versorgungszentren 

(MVZ) sind nur einige Beispiele für 

tief greifende Veränderungen in 

unserer Gesundheitslandschaft. 

Die damit verbundenen for-

malen Prozesse wie Verhand-

lungen, Vertragsgestaltung, Er-

klärungsaufwand gegenüber 

Patienten bei Selektivverträgen, 

die Abgrenzung zu expandieren-

den Krankenhäusern und das 

Praxismarketing kann der ein-

zelne niedergelassene Arzt nicht 

mehr leisten, da ihm hierzu die 

Zeit und das Know-how fehlen.

Angestellte Geschäftsführer 

vertreten die Netzinteressen

Daher lassen viele Ärztenetze 

ihre gemeinsamen Interessen 

von angestellten Geschäfts-

führern vertreten. Einige dieser 

Netze haben Managementge-

sellschaften gegründet, etwa in 

der Rechtsform einer GmbH oder 

einer Genossenschaft. Beide Mo-

delle sind sicherlich Erfolg ver-

sprechende Wege. 
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